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Schreiben von Josef Leodegar Valentin Meyer an Beat Jakob 

Anton Zurlauben betreffend den Harten- und Lindenhandel 

  B J. L. V. Meyer1 bedankt sich bei Abbé und Benefiziat Zurlauben2 für die 

erhaltenen Neuigkeiten und erwähnt, d ass «unser loblicher canton»3 auf der 

alten Resolution beharrt, ja sogar den Gesandten den Befehl erteilt hat – falls 

kein anderer Ort das Geschäft aufgreifen sollte – einen entprechenden Anzug 

zu machen.4 Aus einem aktuellen Brief von Bern weiss man, dass  sich deren 

Gesandten nach den Luzernern richten werden und dass Zürich wahrscheinlich 

auch beifallen wird, «obschon der Schonbacher 5 guot wort solle haben». Basel 

hat, wohl aus Unkenntis der Sachl age, das freie Geleit («salvum conductum») 

nicht bewilligen wollen.6 Auf das ehrlose und unverschämte Schreiben, das Zug 

durch einen Läufer an «m.g.g.hh. und oberen» 7 abgelassen hat, wird man keine 

Antwort erteilen. Der Läufer hat sich bei dieser Gelegenheit unangemessen 

verhalten, was Meyer zum Kommentar vera nlasst, «der gleichen ungerahtenen 

solte man eine piggen lange feder in die hand geben und nacher Marocco 

schikhen». Von Schonbacher vermutet er, dass dieser in guter «compagnie» 

nach Frauenfeld abmarschiert ist – «Gott gebe diseren eine guote hei mkehr». 

Meyer verspricht, dass «unsere» Gesandten sich für die Sache einsetzen 

werden. Das vermessene Zuger Schreiben hat man den b enachbarten Kantonen 

«per expressum» zugeschickt, damit deren Gesandten instruiert werden 

können. 

 
1  Josef Leodegar Valentin Meyer. Siehe auch dessen früheres Schreiben unter Zurlaubiana 

AH 158/32. 
2  Beat Jakob Anton Zurlauben. 
3  Luzern. 
4  An der Konferenz der katholischen Orte während der gemeineidgenössischen Ta gsatzung 

vom 6. bis 28. Juli 1733 in Frauenfeld, vgl. EA  VII 1, 446 (Nr. 355), spez. Pt. b. 
5  Vermutlich ein fingierter Name für  Josef Anton Schumacher, der Gesandter Zugs an die 

Konferenz in Frauenfeld war. 
6  Die verbannten Linden hatten freies Geleit an die Tagsatzung ve rlangt, um dort Klage 

gegen die Zuger Obrigkeit zu führen, vgl. Koch/Harten - und Lindenhandel 180-182. 
7  Die Obrigkeit von Luzern. 
 
AH 158, Bl. 48-49 • Bl. 48r nur Zurlaubiana AH 158/30 (aufgeklebt), 48v nur 
Adresse mit Siegel. 
Original. 


